
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1931/2/11 2Ob131/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1931

Norm

EO §216 IIIh

Rechtssatz

Die nach dem Gesetze vom 18.Juni 1901, RGBl Nr 74, sich ergebenden Ersatzzinsen von Nachlaßgebühren sind eine Art

von Verzugszinsen und genießen daher den gleichen Rang mit den Nachlaßgebühren.

Entscheidungstexte

2 Ob 131/31
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